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Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz. Diese Informationen sind nicht abschlie-
ßend. Einzelheiten zu den für Ihren Vertrag vereinbarten Versicherungsumfang erhalten Sie von uns mit den Versicherungsbedingungen 
und der Polizze. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch. 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich? 
Wir bieten Ihnen einen Storno- und Reiseschutz an. Mit diesem erhalten Sie Versicherungsschutz und Serviceleistungen auf Reisen. 

 

Was ist versichert? 

Stornoschutz 
✓ Vertraglich geschuldete Stornokosten bei Nichtantritt 

✓ Hinreise-Mehrkosten bei verspätetem Reiseantritt 

✓ Umbuchungskosten 

Reiseabbruchschutz 
✓ Erstattung nicht in Anspruch genommener Reiseleistungen 

Extra-Rückreiseschutz 
✓ Zusätzliche Rückreise- und Unterkunftskosten bei nicht 

planmäßiger Beendigung 

✓ Nachreisekosten bei Reiseunterbrechung 

 

Wie hoch ist die Versicherungssumme? 
✓ Die Versicherungssumme vereinbaren wir mit Ihnen indivi-

duell. Die Summen können Sie Ihrem Versicherungsschein 
entnehmen. 

Was ist nicht versichert? 

Stornoschutz und Reiseabbruchschutz 
 Kein Versicherungsschutz besteht für Krankheiten, die den 

Umständen nach als eine psychische Reaktion auf Terror-
anschläge, Kriegsereignisse, ein Flug- oder Busunglück, 
Krankheit oder Seuchen oder aufgrund der Befürchtung 
von inneren Unruhen aufgetreten sind. 

 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

 Stornoschutz und Reiseabbruchschutz 
! Sie tragen einen Teil des Schadens selbst, wenn Ihr Tarif 

eine Selbstbeteiligung vorsieht. 

 

 

 

 

 

Wo bin ich versichert? 
✓ Der Versicherungsschutz besteht für Reisen im vertraglich vereinbarten Geltungsbereich  

Welche Verpflichtungen habe ich? 
Bei Abschluss der Versicherung müssen Sie alle Fragen wahrheitsgemäß beantworten. 
Wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist, ergeben sich für Sie einige Verpflichtungen, denen Sie nachkommen müssen. Unter anderem  
müssen Sie den Schaden so gering wie möglich halten. Dazu gehört unter anderem, dass Sie 

− in der Stornoschutz-Versicherung unverzüglich die Reise bei der Buchungsstelle stornieren. 

Wann und wie zahle ich? 
− Die Prämie ist sofort bei Vertragsabschluss fällig. Sie zahlen gemäß Ihrer bei Vertragsabschluss gewählten Zahlungsart. Ob und 

wann Sie weitere Prämien zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. 

Wann beginnt und endet die Deckung? 
Der Versicherungsschutz beginnt in der Stornoschutz-Versicherung mit dem Vertragsschluss. 

Der Versicherungsschutz endet  

− in der Stornoschutz-Versicherung, sobald Sie das gebuchte und versicherte Verkehrsmittel oder Objekt betreten oder sobald der 
Versicherungsfall eintritt. 

− in den übrigen Versicherungen zum vereinbarten Zeitpunkt, spätestens mit Beendigung der Reise. 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 
− Ihr Vertrag endet mit der Beendigung Ihrer Reise, spätestens zum vereinbarten Versicherungsende. Ein besonderes Kündigungs-

recht ist nicht vorgesehen. 


